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Fachspezifische Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang „Physik“ der Universität Bremen

Vom 15. September 2008

Der Fachbereichsrat 1 (Physik/Elektrotechnik) hat
am 15. September 2008 gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 des
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i.V.m. § 62
BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) folgende Neufassung
der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang
Physik beschlossen: 

Die fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der  Prüfungsordnung
für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005 in der jeweils geltenden Fassung. 

Abschnitt 1

Regelungen für das Vollfach Physik 
(Fachstudium und General Studies)

§1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester.

§ 2

Studiendauer, Studienaufbau und Studienumfang

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs mit dem Vollfach Physik sind insgesamt
180 Leistungspunkte (Credit Points = CP) nach dem
European Credit Transfer System (ECTS) zu erwer-
ben. Das Studium besteht aus:

a) dem Fachstudium in Physik einschließlich
Bachelorarbeit (153 CP) und

b) dem Bereich „General Studies“ (27 CP).

(2) Im Fachstudium Physik sind Module zu belegen
und Leistungspunkte in folgenden Bereichen zu er-
werben:

– Experimentalphysik (46 CP),

– Theoretische Physik (44 CP),

– Mathematik (30 CP),

– Wahlpflichtfächer (15 CP),

– Abschlussmodul (18 CP).

Der Wahlpflichtbereich besteht aus einem nichtphysi-
kalischen Wahlpflichtfach mit 6 Leistungspunkten
und einem physikalischen Wahlpflichtfach mit 9 Leis-
tungspunkten. Das nichtphysikalische Wahlpflicht-
fach ist in der Regel Chemie. Andere Fächer (z.B. In-
formatik oder Elektrotechnik) können auf begründeten
Antrag hin vom Prüfungsausschuss als nichtphysika-
lisches Wahlpflichtfach zugelassen werden.

(3) Im Bereich „General Studies“ sind Module oder
Einzelveranstaltungen zu absolvieren und insgesamt
27 Leistungspunkte zu erwerben. Davon entfallen 
15 CP (bzw. 18 CP) auf einen Pflichtbereich mit:

– Schlüsselqualifikationen (9 CP),

– Fremdsprachenkompetenz (3 CP) und

– Berufspraktikum (3 CP oder 6 CP).

Hierfür sind die vom Fachbereich 1 angebotenen
Module zu absolvieren. Andere Module (aus dem Pool
„General Studies“ der Universität oder in einem ande-
ren Fach angebotene Module) können auf begründe-
ten Antrag hin vom Prüfungsausschuss an Stelle die-
ser Module zugelassen werden. 

Für die übrigen 12 CP (bzw. 9 CP) der im Bereich
„General Studies“ zu erbringenden Leistungspunkte
können die Module frei gewählt werden. Hierfür kön-
nen vom Fachbereich 1 organisierte und als General
Studies ausgewiesene Module gewählt werden oder
Module aus dem Pool „General Studies“ der Univer-
sität oder es können als „Studium Generale“ auch Mo-
dule in einem anderen Fach gewählt werden (z.B.
grundlegende Module dieses Fachs), vorbehaltlich der
Zustimmung durch diesen Studiengang. Wenn „Ge-
neral Studies“ durch Module in einem anderen Fach
abgedeckt werden sollen, ist dies zuvor vom Prüfungs-
ausschuss zu genehmigen. 

(4) Lehrveranstaltungen im Pflichtbereich werden
in der Regel in deutscher Sprache abgehalten, es sei
denn, sie dienen dem Spracherwerb. Lehrveranstal-
tungen im Wahlpflichtbereich können in deutscher
oder englischer Sprache gehalten werden.1

1 Es werden Englischkenntnisse auf dem Niveau von B1 nach dem Euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen vorausgesetzt (entspricht dem
Niveau von Grundkursen am Ende der gymnasialen Oberstufe).
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(5) Eine Aufschlüsselung der Module des Studiums
der Physik als Vollfach befindet sich im Anhang 1.

(6) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten. 

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen können in den folgenden
Formen durchgeführt werden:

1. kontinuierliche erfolgreiche Bearbeitung von
Übungen,

2. Durchführung von Versuchen (mit akzeptierten
Protokollen),

3. Praktika,

4. Klausuren von 60 bis zu 120 Minuten Dauer,

5. Kolloquium von 15 bis zu 30 Minuten Dauer,

6. mündliche Prüfung von 15 bis zu 30 Minuten
Dauer,

7. Seminarvorträge von 20 bis zu 45 Minuten Dauer.

(2) Die Erbringung von Prüfungsvorleistungen ist in
Anhang 1 festgelegt. Prüfungsvorleistungen werden
in der Regel nicht benotet, sondern nur mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 

(3) Sofern in den Anhängen zu dieser Ordnung die
Form der Prüfungsvorleistung nicht festgelegt ist,
kann die Prüferin/der Prüfer eine Prüfungsform
gemäß Absatz 1 festlegen. Der Prüfungsausschuss
kann im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines
Prüfers weitere Prüfungsformen zulassen. Formen,
Zeiten und Bedingungen für eine bestandene Prü-
fungsvorleistung werden von der Veranstalterin/vom
Veranstalter zu Beginn der Module bzw. der Teil-
module festgelegt.

(4) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen im gleichen Semester (einschließlich der folgen-
den vorlesungsfreien Zeit) einmal wiederholt werden.
Die Wiederholung kann auch in einer anderen Form
als die der ursprünglichen Leistung erfolgen.

(5) Bei Modulen oder Modulteilen des Fachstudiums
Physik, die einen Praktikumanteil haben, ist eine Wie-
derholung erst dann möglich, wenn die Veranstaltung
erneut angeboten wird. 

§ 4

Prüfungen

(1) Modulprüfungen können in folgenden Formen
durchgeführt werden:

1. mündliche Prüfungen von mindestens 15 bis ma-
ximal 30 Minuten bei einsemestrigen Modulen
und von mindestens 30 bis maximal 60 Minuten
bei zweisemestrigen Modulen, 

2. Klausuren von 60 bis zu 180 Minuten Dauer,

3. Seminarvorträge von 20 bis zu 45 Minuten Dauer,

4. schriftliche Ausarbeitungen.

(2) Die Benotung der Modulprüfungen ist in An-
hang 1 festgelegt.

(3) Die Studierenden haben sich spätestens 2 Wo-
chen vor der Modulprüfung anzumelden. Danach sind

Rücktritte nur auf begründeten Antrag und mit Ge-
nehmigung des Prüfungsausschusses möglich. Prü-
fungen müssen so terminiert werden, dass sie in dem
Semester, in dem die entsprechende Lehrveranstal-
tung bzw. ein Modul endet, erstmalig vollständig er-
bracht und bewertet werden.

(4) Nicht bestandene Modulprüfungen können
zweimal wiederholt werden. Die erste Wiederholungs-
prüfung muss innerhalb einer Frist von 3 Monaten, ge-
rechnet vom Tag der nicht bestandenen Prüfung an,
stattfinden. Die zweite Wiederholungsprüfung muss
innerhalb einer Frist von 12 Monaten, gerechnet vom
Tag der nicht bestanden Prüfung, stattfinden. Wird die
Modulprüfung in Form einer Klausur durchgeführt,
können die Wiederholungsprüfungen auch in Form
von mündlichen Prüfungen erfolgen.

(5) Fristen und Umfang von Prüfungen werden den
Studierenden zu Beginn des Semesters mitgeteilt. 

§ 5

Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer

(1) Schriftliche Modulprüfungen werden von einer
Prüferin/einem Prüfer, mündliche Modulprüfungen
werden von zwei Prüferinnen/Prüfern oder von einer
Prüferin/einem Prüfer zusammen mit einer Beisitzerin/
einem Beisitzer abgenommen.

(2) Prüferinnen/Prüfer sind in der Regel die Dozen-
tinnen/Dozenten, die die Veranstaltungen, auf die sich
die Modulprüfung bezieht, abgehalten haben. Bei den
Modulen, die sich über 2 Semester erstrecken und 
2 Veranstaltungen umfassen, werden in der Regel die
beiden Dozentinnen/Dozenten als 2 Prüferinnen/Prü-
fer bestellt, wenn die beiden Veranstaltungen des Mo-
duls von verschiedenen Dozentinnen/Dozenten abge-
halten wurden. Wenn die Veranstaltungen eines Mo-
duls von derselben Dozentin/vom selben Dozenten
abgehalten wurden bzw. das Modul nur eine Veran-
staltung aus einem Semester umfasst, wird die ent-
sprechende Modulprüfung von dieser/diesem als Prü-
ferin/Prüfer zusammen mit einer Beisitzerin/einem
Beisitzer abgenommen.

(3) In begründeten Ausnahmefällen können vom
Prüfungsausschuss auch andere Prüferinnen/Prüfer
bestellt werden, die nicht an dem der Prüfung zugrunde
liegenden Modul beteiligt waren, sofern sie die ent-
sprechende Veranstaltung in einem der vorausgehen-
den 3 Studienjahre abgehalten haben.

§ 6

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erfolgt nach Maßgabe des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in der jeweils gültigen Fassung durch
den Prüfungsausschuss.

(2) Beabsichtigt die Studentin/der Student eine Prü-
fungsleistung im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes
zu erbringen, soll die Möglichkeit der Anerkennung
vor Antritt des Auslandsstudiums mit dem Prüfungs-
ausschuss geklärt werden. 

(3) Studien- und Prüfungsleistungen im Fach Phy-
sik an der Universität Oldenburg werden im Rahmen
des Kooperationsvertrages anerkannt.



§ 7

Prüfungsanforderungen 

(1) Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule, zu denen
Prüfungsvorleistungen zu erbringen sind und die mit
Modulprüfungen abgeschlossen werden, und die ihnen
zugeordneten Leistungspunkte sind in Anhang 1 auf-
geführt.

(2) Das Studium einiger Module setzt den erfolgrei-
chen Abschluss von anderen Modulen gemäß Anhang 4
voraus. 

§ 8

Abschlussmodul
(Bachelorarbeit mit Begleitseminar und Kolloquium)

(1) Das Abschlussmodul setzt sich zusammen aus
der Bachelorarbeit mit 12 CP, einem begleitenden
Seminar mit 6 CP und dem Kolloquium. Bachelor-
arbeit und begleitendes Seminar werden mit einer
Modulprüfung abgeschlossen.

(2) Für die Zulassung zum Abschlussmodul ist der
Erwerb von mindestens 120 CP nachzuweisen. Die
Module Experimentalphysik 1 bis 4 Theoretische Phy-
sik 1 bis 4 und das Modul des physikalischen Wahl-
pflichtfachs müssen erfolgreich abgeschlossen sein.

(3) Die Bachelorarbeit entstammt thematisch dem
Bereich des physikalischen Wahlpflichtfachs.

(4) Das Seminar liegt im Bereich des physikalischen
Wahlpflichtfaches, dem die Bachelorarbeit thematisch
zuzuordnen ist. Im Seminar wird über Probleme, Fort-
schritte und Zwischenergebnisse der Bachelorarbeit
berichtet.

(5) Die Bachelorarbeit ist als Einzelarbeit anzuferti-
gen. Sie kann in deutscher oder englischer Sprache
angefertigt werden.

(6) Es wird empfohlen, den Antrag auf Zulassung
zur Bachelorarbeit zum Ende der Veranstaltungszeit
des Wintersemesters einzureichen. Über Ausnahmen
entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Zeit für die
Erstellung der Bachelorarbeit beträgt drei Monate.
Auf begründeten Antrag hin kann die Bearbeitungs-
zeit für die Bachelorarbeit einmal um maximal 4 Wo-
chen verlängert werden. Die Frist für die Bearbeitung
der Bachelorarbeit soll so festgelegt werden, dass der
Abgabetermin spätestens sechs Wochen vor Ende des
Sommersemesters liegt.

(7) Zur Bachelorarbeit findet ein Kolloquium statt.
Das Kolloquium soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
in der Regel jedoch spätestens 3 Wochen nach Abgabe
der Arbeit, stattfinden. Das Kolloquium umfasst einen
ca. 20-minütigen Vortrag und eine ca. 20-minütige
Diskussion. Für Bachelorarbeit und Kolloquium wird
eine gemeinsame Note gebildet. Die Bachelorarbeit
fließt dabei mit 2/3 Gewicht und das Kolloquium mit
1/3 Gewicht in die gemeinsame Note ein.

(8) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Bache-
lorarbeit kann auf Antrag einmal mit einem neuen
Thema wiederholt werden. Der Antrag ist innerhalb
von 2 Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses an
den Prüfungsausschuss zu stellen.

§ 9

Zeugnis und Urkunde

(1) Die Gesamtnote wird aus den mit Leistungs-
punkten gewichteten Noten der Module gebildet, in
denen benotete Prüfungen abgelegt werden. 

(2) Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der
akademische Grad

„Bachelor of Science“
(abgekürzt B. Sc.)

verliehen.

Abschnitt 2

Regelungen für das Hauptfach Physik 
(Fachstudium, General Studies und Professiona-

lisierungsbereich Physik)

§ 10

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester.

§ 11

Studiendauer, Studienaufbau und Studienumfang

(1) Im Rahmen des Bachelorstudiengangs Physik
kann Physik als Hauptfach im Profil „Lehramt an
Gymnasien und Gesamtschulen“ (HF-Gy) oder im
Profil „nichtschulische Berufsfelder“ (HF-nsBF) stu-
diert werden. Die Profile unterscheiden sich in den
Studienzielen und im Studienaufbau.

(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs mit dem Hauptfach Physik sind insge-
samt 180 Leistungspunkte (Credit Points = CP) nach
dem European Credit Transfer System (ECTS) zu er-
werben. Das Studium besteht aus:

a) dem Fachstudium in Physik einschließlich Ba-
chelorarbeit (HF-nsBF: 108 CP; HF-Gy: 90 CP),

b) dem Bereich „General Studies“ im Studienprofil
„nicht-schulische Berufsfelder“ (HF-nsBF: 27 CP)
oder dem „Professionalisierungsbereich“ im
Studienprofil „Lehramt an Gymnasien und Ge-
samtschulen“ (HF-Gy: 45 CP) sowie 

c) einem Nebenfach (45 CP).

Studierende im Profil „nicht-schulische Berufsfelder“
müssen an den Modulen der „General Studies“ teil-
nehmen. Der Fachbereich spricht Empfehlungen für
Nebenfächer aus und veröffentlicht diese in seinen In-
formationsmaterialien.

Studierende im Profil „Lehramt an Gymnasien und
Gesamtschulen“ müssen an den Modulen des „Profes-
sionalisierungsbereichs“ teilnehmen. Die studierba-
ren Fächer und Fächerkombinationen richten sich
nach der Verwaltungsanweisung der Senatorin für Bil-
dung und Wissenschaft über die Festlegung der
Fächer und möglichen Fächerkombinationen für das
Lehramtsstudium in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Im Fachstudium Physik sind in folgenden Berei-
chen Module zu belegen und Leistungspunkte zu er-
werben:

– Experimentalphysik (HF-Gy: 36 CP; HF-nsBF:
45 CP),

– Theoretische Physik (HF-Gy: 24 CP; HF-nsBF:
30 CP),
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– Wahlpflichtfächer (15 CP),

– Abschlussmodul mit Bachelorarbeit (HF-Gy: 
15 CP; HF-nsBF: 18 CP).

Der Wahlpflichtbereich besteht aus einem nichtphysi-
kalischen Wahlpflichtfach mit 6 Leistungspunkten
und einem physikalischen Wahlpflichtfach mit 9 Leis-
tungspunkten. Für Studierende ohne Mathematik als
Nebenfach ist das nichtphysikalische Wahlpflichtfach
in der Regel Mathematik. Bei einem Studium des Ne-
benfaches Mathematik ist das nichtphysikalische
Wahlpflichtfach in der Regel Chemie oder Biologie.
Andere Fächer (z.B. Informatik oder Elektrotechnik)
können auf begründeten Antrag hin vom Prüfungs-
ausschuss als nichtphysikalisches Wahlpflichtfach zu-
gelassen werden.

(4) Im Bereich „General Studies“ des Profils „nicht-
schulische Berufsfelder“ sind Module oder Einzelver-
anstaltungen zu absolvieren und insgesamt 27 Leis-
tungspunkte zu erwerben. Davon entfallen 15 CP
(bzw. 18 CP) auf einen Pflichtbereich mit:

– Schlüsselqualifikationen (9 CP),

– Fremdsprachenkompetenz (3 CP) und

– Berufspraktikum (3 bzw. 6 CP).

Hierfür sind in der Regel die vom Fachbereich 1 ange-
botenen Module zu absolvieren. Andere Module (aus
dem Pool „General Studies“ der Universität oder in
einem anderen Fach angebotene) können auf begrün-
deten Antrag hin vom Prüfungsausschuss an Stelle
dieser Module zugelassen werden.

Für die übrigen 12 CP (bzw. 9 CP) der im Bereich
„General Studies“ zu erbringenden Leistungspunkte
können die Module frei gewählt werden. Hierfür kön-
nen vom Fachbereich 1 organisierte und als „General
Studies“ ausgewiesene Module gewählt werden oder
Module aus dem Pool „General Studies“ der Univer-
sität oder es können als „Studium Generale“ auch Mo-
dule in einem anderen Fach gewählt werden (z.B.
grundlegende Module dieses Fachs), vorbehaltlich der
Zustimmung durch diesen Studiengang. Wenn „Ge-
neral Studies“ durch Module in einem anderen Fach
abgedeckt werden sollen, ist dies zuvor vom Prüfungs-
ausschuss zu genehmigen.

(5) Die Prüfungsanforderungen für den Professiona-
lisierungsbereich des Profils „Lehramt an Gymnasien
und Gesamtschulen“ sind mit Ausnahme der fach-
didaktischen Module nach der fachspezifischen Prü-
fungsordnung für den Professionalisierungsbereich 
(Hauptfach-Nebenfach-Bachelorstudiengänge) zu ab-
solvieren.

(6) Lehrveranstaltungen im Pflichtbereich werden
in der Regel in deutscher Sprache abgehalten, es sei
denn, sie denen dem Spracherwerb. Lehrveranstal-
tungen im Wahlpflichtbereich können in deutscher
oder englischer Sprache gehalten werden.1

(7) Eine Aufschlüsselung der Module des Studiums
der Physik als Hauptfach befindet sich im Anhang 2.

(8) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten. 

§ 12

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen können in den folgenden
Formen durchgeführt werden:

1. kontinuierliche erfolgreiche Bearbeitung von
Übungen,

2. Durchführung von Versuchen (mit akzeptierten
Protokollen),

3. Praktika,

4. Klausuren von 60 bis zu 120 Minuten Dauer,

5. Kolloquium von 15 bis zu 30 Minuten Dauer,

6. mündliche Prüfung von 15 bis zu 30 Minuten
Dauer,

7. Seminarvorträge (auch experimentell) von 20 bis
zu 45 Minuten Dauer,

8. Erteilung von Unterricht im Rahmen des schu-
lischen Fachpraktikums.

(2) Die Erbringung von Prüfungsvorleistungen ist in
Anhang 2 festgelegt. Prüfungsvorleistungen werden
in der Regel nicht benotet, sondern nur mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet.

(3) Sofern in den Anhängen zu dieser Ordnung For-
men der Prüfungsvorleistungen nicht festgelegt sind,
kann die Prüferin/der Prüfer eine Prüfungsform
gemäß Absatz 1 festlegen. Der Prüfungsausschuss
kann im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines
Prüfers weitere Prüfungsformen zulassen. Formen,
Zeiten und Bedingungen für eine bestandene Prü-
fungsvorleistung werden von der Veranstalterin/vom
Veranstalter zu Beginn der Module bzw. der Teil-
module festgelegt.

(4) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen im gleichen Semester (einschließlich der folgen-
den vorlesungsfreien Zeit) einmal nachgebessert oder
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung kann
auch in einer anderen Form als die der ursprünglichen
Leistung erfolgen.

(5) Bei Modulen oder Modulteilen des Fachstudi-
ums Physik, die einen Praktikumsanteil haben, be-
steht – aus Kapazitätsgründen – insgesamt nur eine
Wiederholungsmöglichkeit. Die Veranstaltung muss
dafür wiederholt werden.

§ 13

Prüfungen

(1) Modulprüfungen können in folgenden Formen
durchgeführt werden:

1. mündliche Prüfungen von mindestens 15 bis ma-
ximal 30 Minuten bei einsemestrigen Modulen
und von mindestens 30 bis maximal 60 Minuten
bei zweisemestrigen Modulen, 

2. Klausuren von 60 bis zu 180 Minuten Dauer,

3. Seminarvorträge (auch experimentell) von 20 bis
zu 45 Minuten Dauer,

4. schriftliche Ausarbeitungen,

5. Praktikumsbericht mit Kolloquium.

(2) Die Benotung der Modulprüfungen ist in An-
hang 2 festgelegt.

1 Es werden Englischkenntnisse auf dem Niveau von B1 nach dem Euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen vorausgesetzt (entspricht dem
Niveau von Grundkursen am Ende der gymnasialen Oberstufe).



(3) Die Studierenden haben sich spätestens 2 Wo-
chen vor der Modulprüfung anzumelden. Danach sind
Rücktritte nur auf begründeten Antrag und mit Ge-
nehmigung des Prüfungsausschusses möglich. Prü-
fungen müssen so terminiert werden, dass sie in dem
Semester, in dem die entsprechende Lehrveranstal-
tung bzw. ein Modul endet, erstmalig vollständig er-
bracht und bewertet werden.

(4) Nicht bestandene Modulprüfungen können
zweimal wiederholt werden. Die erste Wiederholungs-
prüfung muss innerhalb einer Frist von 3 Monaten, ge-
rechnet vom Tag der nicht bestandenen Prüfung an,
stattfinden. Die zweite Wiederholungsprüfung muss
innerhalb einer Frist von 12 Monaten, gerechnet vom
Tag der nicht bestanden Prüfung, stattfinden. Wird die
Modulprüfung in Form einer Klausur durchgeführt,
können die Wiederholungsprüfungen auch in Form
von mündlichen Prüfungen erfolgen.

(5) Fristen und Umfang von Prüfungen werden den
Studierenden zu Beginn des Semesters mitgeteilt. 

§ 14

Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer

(1) Schriftliche Modulprüfungen werden von einer
Prüferin/einem Prüfer, mündliche Modulprüfungen
werden von zwei Prüferinnen/Prüfern oder von einer
Prüferin/einem Prüfer zusammen mit einer Beisitzerin/
einem Beisitzer abgenommen.

(2) Prüferinnen/Prüfer sind in der Regel die Dozen-
tinnen/Dozenten, die die Veranstaltungen, auf die sich
die Modulprüfung bezieht, abgehalten haben. Bei den
Modulen, die sich über 2 Semester erstrecken und 
2 Veranstaltungen umfassen, werden in der Regel die
beiden Dozentinnen/Dozenten als 2 Prüferinnen/Prü-
fer bestellt, wenn die beiden Veranstaltungen des Mo-
duls von verschiedenen Dozentinnen/Dozenten abge-
halten wurden. Wenn die Veranstaltungen eines Mo-
duls von derselben Dozentin/demselben Dozenten ab-
gehalten wurden bzw. das Modul nur eine Veranstal-
tung aus einem Semester umfasst, wird die entspre-
chende Modulprüfung von dieser/diesem als Prüfe-
rin/Prüfer zusammen mit einer Beisitzerin/einem Bei-
sitzer abgenommen.

(3) In begründeten Ausnahmefällen können vom
Prüfungsausschuss auch andere Prüferinnen/Prüfer
bestellt werden, die nicht an dem der Prüfung zugrunde
liegenden Modul beteiligt waren, sofern sie die ent-
sprechende Veranstaltung in einem der vorausgehen-
den 3 Studienjahre abgehalten haben.

§ 15

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erfolgt nach Maßgabe des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in der jeweils gültigen Fassung durch
den Prüfungsausschuss. 

(2) Beabsichtigt die Studentin/der Student eine Prü-
fungsleistung im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes
zu erbringen, soll die Möglichkeit der Anerkennung
vor Antritt des Auslandsstudiums mit dem Prüfungs-
ausschuss geklärt werden. 

(3) Studien- und Prüfungsleistungen im Fach Phy-
sik an der Universität Oldenburg werden im Rahmen
des Kooperationsvertrages anerkannt.

§ 16

Prüfungsanforderungen 

(1) Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule, zu denen
Prüfungsvorleistungen zu erbringen sind und die mit
Modulprüfungen abgeschlossen werden, und die ihnen
zugeordneten Leistungspunkte sind im Anhang 2 auf-
geführt.

(2) Das Studium einiger Module setzt den erfolg-
reichen Abschluss von anderen Modulen gemäß An-
hang 4 voraus. 

§ 17

Abschlussmodul
(Bachelorarbeit mit Begleitseminar und Kolloquium)

(1) Das Abschlussmodul setzt sich zusammen aus
der Bachelorarbeit mit 12 CP, einem begleitenden
Seminar mit 6 CP (Profil „nicht-schulisches Berufs-
feld“) bzw. 3 CP (Profil „Lehramt an Gymnasien und
Gesamtschulen“) und dem Kolloquium. Bachelorarbeit
und begleitendes Seminar werden mit einer Modul-
prüfung abgeschlossen (Bachelorarbeit).

(2) Für die Zulassung zum Abschlussmodul ist der
Erwerb von mindestens 120 CP nachzuweisen. Die
Module Experimentalphysik 1 bis 4 Theoretische Phy-
sik 1 bis 4 und das Modul des physikalischen Wahl-
pflichtfachs müssen erfolgreich abgeschlossen sein. 

(3) Die Bachelorarbeit entstammt thematisch dem
Bereich des physikalischen Wahlpflichtfachs. 

(4) Das Seminar liegt im Bereich des physikalischen
Wahlpflichtfaches, dem die Bachelorarbeit thematisch
zuzuordnen ist. Im Seminar wird über Probleme, Fort-
schritte und Zwischenergebnisse der Bachelorarbeit
berichtet. 

(5) Die Bachelorarbeit ist als Einzelarbeit anzuferti-
gen. Sie kann in deutscher oder englischer Sprache
angefertigt werden.

(6) Es wird empfohlen, den Antrag auf Zulassung
zur Bachelorarbeit zum Ende der Veranstaltungszeit
des Wintersemesters einzureichen. Die Zeit für die Er-
stellung der Bachelorarbeit beträgt drei Monate. Auf
begründeten Antrag hin kann die Bearbeitungszeit für
die Bachelorarbeit um maximal 4 Wochen verlängert
werden. Die Frist für die Bearbeitung der Bachelorar-
beit soll so festgelegt werden, dass der Abgabetermin
spätestens sechs Wochen vor Ende des Sommersemes-
ters liegt.

(7) Zur Bachelorarbeit findet ein Kolloquium statt.
Das Kolloquium soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
in der Regel jedoch spätestens  3 Wochen nach Abgabe
der Arbeit, stattfinden. Das Kolloquium umfasst einen
ca. 20-minütigen Vortrag und eine ca. 20-minütige
Diskussion. Für Bachelorarbeit und Kolloquium wird
eine gemeinsame Note gebildet. Die Bachelorarbeit
fließt dabei mit 2/3 Gewicht und das Kolloquium mit
1/3 Gewicht in die gemeinsame Note ein. 

(8) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Bache-
lorarbeit kann auf Antrag einmal mit einem neuen
Thema wiederholt werden. Der Antrag ist innerhalb
von 2 Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses an
den Prüfungsausschuss zu stellen.
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§ 18

Zeugnis und Urkunde

(1) Die Gesamtnote wird aus den mit Leistungs-
punkten gewichteten Noten der Module gebildet, in
denen benotete Prüfungen abgelegt werden. 

(2) Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der
akademische Grad 

„Bachelor of Science
(abgekürzt: B. Sc.)“

verliehen.

Abschnitt 3

Regelungen für das Nebenfach Physik 
(Fachstudium Physik)

§ 19

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester.

§ 20

Studiendauer, Studienaufbau und Studienumfang

(1) Das Nebenfach Physik kann im Rahmen eines
Zwei-Fach-Bachelorstudiengangs im Profil „Lehramt
an Gymnasien und Gesamtschulen“ (NF-Gy) oder im
Profil „nichtschulische Berufsfelder“ (NF-nsBF) stu-
diert werden. Die Profile unterscheiden sich in den
Berufszielen und im Studienaufbau.

(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Nebenfachs
Physik sind 45 Leistungspunkte (Credit Points = CP)
nach dem European Credit Transfer System zu erwer-
ben.

(3) Im Fachstudium Physik sind in folgenden Berei-
chen Module zu belegen und Leistungspunkte in fol-
genden Bereichen zu erwerben:

– Experimentalphysik (33 CP),

– nichtphysikalisches Wahlpflichtfach (6 CP), 

– Konzepte und Anwendungen der Physik (6 CP).

Das nichtphysikalische Wahlpflichtfach ist in der Re-
gel Mathematik oder Chemie. Andere Fächer (z.B. In-
formatik oder Elektrotechnik) können auf begründe-
ten Antrag hin vom Prüfungsausschuss als nichtphysi-
kalisches Wahlpflichtfach zugelassen werden.

(4) Lehrveranstaltungen im Pflichtbereich werden
in der Regel in deutscher Sprache abgehalten, es sei
denn, sie denen dem Spracherwerb. Lehrveranstal-
tungen im Wahlpflichtbereich können in deutscher
oder englischer Sprache gehalten werden.1

(5) Eine Aufschlüsselung der Module des Studiums
der Physik als Nebenfach befindet sich im Anhang 3.

(6) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten. 

§ 21

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen können in den folgenden
Formen durchgeführt werden:

1. kontinuierliche erfolgreiche Bearbeitung von
Übungen,

2. Durchführung von Versuchen (mit akzeptierten
Protokollen),

3. Praktika,

4. Klausuren von 60 bis zu 120 Minuten Dauer,

5. Kolloquium von 15 bis zu 30 Minuten Dauer,

6. mündliche Prüfung von 15 bis zu 30 Minuten
Dauer,

7. Seminarvorträge (auch experimentell) von 20 bis
zu 45 Minuten Dauer.

(2) Die Erbringung von Prüfungsvorleistungen ist in
Anhang 3 festgelegt. Prüfungsvorleistungen werden
in der Regel nicht benotet, sondern nur mit „bestan-
den“ oder „nicht bestanden“ bewertet.

(3) Sofern in den Anhängen zu dieser Ordnung die
Formen der Prüfungsvorleistungen nicht festgelegt
sind, kann die Prüferin/der Prüfer eine Prüfungsform
gemäß Absatz 1 festlegen. Der Prüfungsausschuss
kann im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines
Prüfers weitere Prüfungsformen zulassen. Formen,
Zeiten und Bedingungen für eine bestandene Prü-
fungsvorleistung werden von der Veranstalterin/vom
Veranstalter zu Beginn der Module bzw. der Teil-
module festgelegt.

(4) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen im gleichen Semester (einschließlich der folgen-
den vorlesungsfreien Zeit) einmal nachgebessert oder
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung kann
auch in einer anderen Form als die der ursprünglichen
Leistung erfolgen.

(5) Bei Modulen oder Modulteilen des Fachstudi-
ums Physik, die einen Praktikumsanteil haben, be-
steht – aus Kapazitätsgründen – insgesamt nur eine
Wiederholungsmöglichkeit. Die Veranstaltung muss
dafür wiederholt werden.

§ 22

Prüfungen

(1) Modulprüfungen können in folgenden Formen
durchgeführt werden:

1. mündliche Prüfungen von mindestens 15 bis ma-
ximal 30 Minuten bei einsemestrigen Modulen
und von mindestens 30 bis maximal 60 Minuten
bei zweisemestrigen Modulen, 

2. Klausuren von 60 bis zu 180 Minuten Dauer,

3. Seminarvorträge (auch experimentell) von 20 bis
zu 45 Minuten Dauer,

4. schriftliche Ausarbeitungen.

(2) Die Benotung der Modulprüfungen ist in An-
hang 3 festgelegt.

(3) Die Studierenden haben sich spätestens 2 Wo-
chen vor der Modulprüfung anzumelden. Danach sind
Rücktritte nur auf begründeten Antrag und mit Ge-
nehmigung des Prüfungsausschusses möglich. Prü-

1 Es werden Englischkenntnisse auf dem Niveau von B1 nach dem Euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen vorausgesetzt (entspricht dem
Niveau von Grundkursen am Ende der gymnasialen Oberstufe).



fungen müssen so terminiert werden, dass sie in dem
Semester, in dem die entsprechende Lehrveranstal-
tung bzw. ein Modul endet, erstmalig vollständig er-
bracht und bewertet werden.

(4) Nicht bestandene Modulprüfungen können
zweimal wiederholt werden. Die erste Wiederholungs-
prüfung muss innerhalb einer Frist von 3 Monaten, ge-
rechnet vom Tag der nicht bestandenen Prüfung an,
stattfinden. Die zweite Wiederholungsprüfung muss
innerhalb einer Frist von 12 Monaten, gerechnet vom
Tag der nicht bestanden Prüfung, stattfinden. Wird die
Modulprüfung in Form einer Klausur durchgeführt,
können die Wiederholungsprüfungen auch in Form
von mündlichen Prüfungen erfolgen.

(5) Fristen und Umfang von Prüfungen werden den
Studierenden zu Beginn des Semesters mitgeteilt. 

§ 23

Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer 

(1) Schriftliche Modulprüfungen werden von einer
Prüferin/einem Prüfer, mündlichen Modulprüfungen
werden von 2 Prüferinnen/Prüfern oder von einer Prü-
ferin/einem Prüfer zusammen mit einer Beisitzerin/ 
einem Beisitzer abgenommen.

(2) Prüferinnen/Prüfer sind in der Regel die Dozen-
tinnen/Dozenten, die die Veranstaltungen, auf die sich
die Modulprüfung bezieht, abgehalten haben. Bei den
Modulen, die sich über zwei Semester erstrecken und
zwei Veranstaltungen umfassen, werden in der Regel
die beiden Dozentinnen/Dozenten als zwei Prüferin-
nen/Prüfer bestellt, wenn die beiden Veranstaltungen
des Moduls von verschiedenen Dozentinnen/Dozenten
abgehalten wurden. Wenn die Veranstaltungen eines
Moduls von derselben Dozentin/demselben Dozenten
abgehalten wurden bzw. das Modul nur eine Veran-
staltung aus einem Semester umfasst, wird die ent-
sprechende Modulprüfung von dieser/diesem als Prü-
ferin/Prüfer zusammen mit einer Beisitzerin/einem
Beisitzer abgenommen.

(3) In begründeten Ausnahmefällen können vom
Prüfungsausschuss auch andere Prüferinnen/Prüfer
bestellt werden, die nicht an dem der Prüfung zugrunde
liegenden Modul beteiligt waren, sofern sie die ent-
sprechende Veranstaltung in einem der vorausgehen-
den 3 Studienjahre abgehalten haben.

§ 24

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erfolgt nach Maßgabe des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in der jeweils gültigen Fassung durch
den Prüfungsausschuss.

(2) Beabsichtigt die Studentin/der Student, eine Prü-
fungsleistung im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes
zu erbringen, soll die Möglichkeit der Anerkennung
vor Antritt des Auslandsstudiums mit dem Prüfungs-
ausschuss geklärt werden. 

(3) Studien- und Prüfungsleistungen im Fach Phy-
sik an der Universität Oldenburg werden im Rahmen
des Kooperationsvertrages anerkannt.

§ 25

Prüfungsanforderungen

Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule, zu denen Prü-
fungsvorleistungen zu erbringen sind und die mit Mo-
dulprüfungen abgeschlossen werden, und die ihnen
zugeordneten Leistungspunkte sind im Anhang 3 auf-
geführt.

Abschnitt 4

Übergangsregelungen, Geltungsbereich 
und Inkrafttreten

§ 26

Übergangsregelungen

(1) Studierende im Bachelorstudiengang Physik, die
im Wintersemester 2005/06 immatrikuliert wurden,
beenden ihr Studium nach der Prüfungsordnung vom
7. Oktober 2005 in der jeweils geltenden Fassung. Stu-
dierende, die bis zum 30. September 2012 keinen Ab-
schluss erworben haben, wechseln spätestens dann,
auf Antrag auch vorher, in die vorliegende Prüfungs-
ordnung vom 15. September 2008. Über die Anerken-
nung erbrachter Studienleistungen entscheidet der
Prüfungsausschuss.

(2) Studierende, die ihr Studium im Wintersemester
2006/07 oder 2007/08 begonnen haben, wechseln in
die Prüfungsordnung vom 15. September 2008. Die
Anerkennung bereits erbrachter Module erfolgt
gemäß Anhang 9. Die Anerkennung erfolgt pro Studi-
enjahr, d.h. Prüfungsleistungen des 1. Studienjahres
der Prüfungsordnung vom 7. Oktober 2005 in der je-
weils geltenden Fassung werden für Prüfungsleistun-
gen der Semester 1 und 2 der Prüfungsordnung vom
15. September 2008 anerkannt, Prüfungsleistungen
des 2. Studienjahres der Prüfungsordnung vom 7. Ok-
tober 2005 in der jeweils geltenden Fassung werden
für Prüfungsleistungen der Semester 3 und 4 der Prü-
fungsordnung vom 15. September 2008 anerkannt.
Wurde die Prüfungsleistung vor Inkrafttreten der Prü-
fungsordnung vom 15. September 2008 erbracht, so
gilt die CP-Berechnung der Prüfungsordnung vom 
7. Oktober 2005 in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Studierende, die ihr Studium im WS 2006/07 be-
gonnen haben und Module der ersten beiden Studien-
jahre noch nicht abgeschlossen haben, beenden unge-
achtet des Wechsels in die Prüfungsordnung vom 
15. September 2008 die Module der ersten beiden Stu-
dienjahre nach der Prüfungsordnung vom 7. Oktober
2005 in der jeweils geltenden Fassung. Studierende,
die bis zum 30. September 2012 keinen Abschluss er-
worben haben, wechseln spätestens dann, auf Antrag
auch vorher, in die vorliegende Prüfungsordnung vom
15. September 2008. Über die Anerkennung erbrach-
ter Studienleistungen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss.

(4) Studierende, die ihr Studium im WS 2007/08 be-
gonnen haben und Module des ersten Studienjahres
noch nicht abgeschlossen haben, beenden ungeachtet
des Wechsels in die Prüfungsordnung von 15. Septem-
ber 2008 die Module des ersten Studienjahres nach
der PO vom 7. Oktober 2005 in der jeweils geltenden
Fassung. Studierende, die bis zum 30. September 2012
keinen Abschluss erworben haben, wechseln spätes-
tens dann, auf Antrag auch vorher, in die vorliegende
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Prüfungsordnung vom 15. September 2008. Über die
Anerkennung erbrachter Studienleistungen entschei-
det der Prüfungsausschuss.

(5) Studierende, die ein Prüfungsverfahren für ein
Modul nach der Prüfungsordnung vom 7. Oktober
2005 in der jeweils geltenden Fassung eröffnet haben,
beenden das Modul nach dieser Prüfungsordnung. 

(6) Für Studierende, die im WS 2006/07 oder WS
2007/08 ihr Studium begonnen haben, gilt die Rege-
lung der Prüfungsordnung vom 7. Oktober 2005 in
Fassung vom 12. Dezember 2007: § 4 Abs. 5; § 13 
Abs. 5 und § 22 Abs. 5: „Der Bachelorprüfungsaus-
schuss legt fest, welche Modulprüfungen aus mehreren
Teilprüfungen gemäß § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Teils
der Bachelor-Prüfungsordnungen der Universität Bre-
men (AT-BPO) bestehen können. Die Gewichtung der
Teilmodulprüfung legt der Bachelorprüfungsaus-
schuss an Hand der Leistungspunkte der Lehrveran-
staltungen fest, die der jeweiligen Prüfung zu Grunde
liegen.“ bis zum Auslaufen der Übergangsregelung
gemäß der Absätze 5 und 6. 

(7) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Prü-
fungsordnung für den Bachelorstudiengang Physik
vom 7. Oktober 2005 in der jeweils geltenden Fassung
außer Kraft. Die Regelungen der Absätze 2 bis 6 blei-
ben davon unberührt.

§ 27

Geltungsbereich und Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung
durch den Rektor am 1. Oktober 2008 in Kraft. Sie gilt
für Studierende, die ab dem Wintersemester 2008/09
im Bachelorstudiengang Physik an der Universität
Bremen immatrikuliert werden, sowie für bereits im-
matrikulierte Studierende nach Maßgabe des § 26. 

Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bre-
men veröffentlicht.

Genehmigt, Bremen, den 23. September 2008

Der Rektor
der Universität Bremen
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